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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Dürr, Dr. Florian Toncar,  
Frank Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/7304 – 

Sachlohnbezug bei Abschluss einer betrieblichen Krankenversicherung 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Der Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigte sich mit der Abgrenzung zwischen 
Bar- und Sachlohn bei Gewährung von Krankenversicherungsschutz durch Ar-
beitgeber. Die Frage, ob Bar- oder Sachlohn vorliegt, ist für die Freigrenze des 
§ 8 Absatz 2 Satz 11 des Einkommensteuergesetzes (EstG) erheblich: Danach 
sind Sachbezüge bis 44 Euro im Kalendermonat steuerfrei. 

Für die Abgrenzung von Barlohn und Sachlohn ist der auf Grundlage der ar-
beitsvertraglichen Vereinbarungen zu ermittelnde Rechtsgrund des Zuflusses 
entscheidend, erklärten die Richter: 

 Die Gewährung von Krankenversicherungsschutz ist in Höhe der Arbeitge-
berbeiträge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags 
ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine Geldzahlung verlangen 
kann. 

 Demgegenüber wendet der Arbeitgeber Barlohn zu, wenn er einen Zuschuss 
unter der Bedingung zahlt, dass der Arbeitnehmer mit einem vom ihm be-
nannten Unternehmen einen Versicherungsvertrag schließt. 

Im Fall VI R 13/16 (Bestätigung des BFH-Urteils vom 14. April 2011 VI R 
24/10, BFHE 233, 246, BStBl II 2011, 767) hatte der Arbeitgeber des Klägers 
als Versicherungsnehmer für die Mitarbeiter des Unternehmens bei zwei Versi-
cherungen (Gruppen-)Zusatzkrankenversicherungen für Vorsorgeuntersuchun-
gen, stationäre Zusatzleistungen sowie Zahnersatz abgeschlossen. Die für den 
Versicherungsschutz des Klägers vom Arbeitgeber gezahlten monatlichen Be-
träge blieben unter der Freigrenze von 44 Euro. Der BFH bestätigte in diesem 
Sachverhalt das Vorliegen von Sachlohn (BFH-Urteil vom 7. Juni 2018, Az.: 
VI R 13/16). 

Im Fall VI R 16/17 hatte die Klägerin in einem „Mitarbeiteraushang“ ihre Ar-
beitnehmer darüber informiert, ihnen zukünftig eine Zusatzkrankenversiche-
rung über eine private Krankenversicherungsgesellschaft anbieten zu können. 
Mitarbeiter nahmen das Angebot an und schlossen unmittelbar mit der Versi-
cherungsgesellschaft private Zusatzkrankenversicherungsverträge ab. Die Ver-
sicherungsbeiträge wurden von den Mitarbeitern direkt an die Versicherungs- 
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gesellschaft überwiesen. Hierfür erhielten sie monatliche Zuschüsse von der 
Klägerin auf ihr Gehaltskonto ausgezahlt, die regelmäßig unter der Freigrenze 
von 44 Euro blieben. 

Hier nahm der BFH Barlohn an und erklärte, ein Sachbezug liege nur vor, wenn 
auch ein arbeitsrechtliches Versprechen erfüllt werde, das auf Gewährung von 
Sachlohn gerichtet sei. Die Klägerin habe ihren Arbeitnehmern aber letztlich 
nur den Kontakt zu dem Versicherungsunternehmen vermittelt und bei Ver-
tragsschluss einen Geldzuschuss versprochen. Damit hatte sie ihren Arbeitneh-
mern keinen Versicherungsschutz zugesagt (BFH-Urteil vom 4. Juli 2018, Az.: 
VI R 16/17). 

Im derzeit für die Steuerverwaltung weiterhin geltenden BMF-Schreiben vom 
10. Oktober 2013 „Zukunftssicherungsleistungen und 44-Euro-Freigrenze“ 
heißt es unter anderem: 

„[...] Dem Arbeitnehmer fließt Arbeitslohn in Form von Barlohn zu, wenn er 
Versicherungsnehmer ist und der Arbeitgeber die Beiträge des Arbeitnehmers 
übernimmt (BFH-Urteile vom 26. November 2002 – VI R 161/01 –, BStBl 2003 
II S. 331 und vom 13. September 2007 – VI R 26/04 –, BStBl 2008 II S. 204). 

Auch wenn der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist und die versicherte Person 
der Arbeitnehmer, führt die Beitragszahlung des Arbeitgebers in der Regel zum 
Zufluss von Barlohn. Die 44-Euro-Grenze ist damit nicht anzuwenden. [...]“ 

„[...] An der Qualifizierung als Barlohn ändert auch das BFH-Urteil vom 14. 
April 2011 – VI R 24/10 – (BStBl II Seite 767) nichts. Der BFH hatte entschie-
den, dass die Gewährung von Krankenversicherungsschutz in Höhe der geleis-
teten Beiträge Sachlohn ist, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsver-
trags von seinem Arbeitgeber ausschließlich Versicherungsschutz und nicht 
auch eine Geldzahlung verlangen kann. [...]“ 

Der BFH hat das am 12. September veröffentlichte Urteil vom 7. Juni 2018, VI 
R 13/16, zur amtlichen Veröffentlichung im Bundessteuerblatt, Teil II vorgese-
hen. 

1. Teilt die Bundesregierung die in den Entscheidungen des BFH VI R 13/16 
und VI R 16/17 zum Ausdruck kommende differenzierende Betrachtung im 
Hinblick auf die Anwendung des § 8 Absatz 2 Satz 11 des Einkommensteu-
ergesetzes in seiner geltenden Fassung in Bezug auf die Abgrenzung zwi-
schen Sachbezügen und Barlohn? 

2. Wurde das Urteil des BFH vom 7. Juni 2018, VI R 13/16, bereits im Bun-
dessteuerblatt, Teil II (BStBl II) veröffentlicht?  

Wenn nein, aus welchen Gründen wurde das Urteil nach Kenntnis der Bun-
desregierung noch nicht im BStBl II abgedruckt? 

3. Aus welchen Gründen wurde das BMF-Schreiben vom 10. Oktober 2013 
„Zukunftssicherungsleistungen und 44-Euro-Freigrenze“ bislang noch nicht 
infolge des Urteil des BFH vom 7. Juni 2018, VI R 13/16, geändert? 

Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet. 

Der BFH hat in den zitierten Entscheidungen grundlegend zur Abgrenzung zwi-
schen Geldleistung oder Sachbezug Stellung genommen. Die Rechtsprechung be-
trifft nicht nur Krankenzusatzversicherungen. Die Anwendung und Veröffentli-
chung der BFH-Urteile im Bundessteuerblatt werden derzeit mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder erörtert. 
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4. Inwiefern steht aus Sicht der Bundesregierung mindestens der Satz „Auch 
wenn der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist und die versicherte Person 
der Arbeitnehmer, führt die Beitragszahlung des Arbeitgebers in der Regel 
zum Zufluss von Barlohn. Die 44-Euro-Grenze ist damit nicht anzuwenden“ 
aus dem eben genannten BMF-Schreiben im Widerspruch zum Urteil des 
BFH vom 7. Juni 2018, VI R 13/16? 

Der BFH weicht in seiner neuen Rechtsprechung zum Teil von der Verwaltungs-
auffassung in dem genannten BMF-Schreiben ab. 

5. War das Urteil des BFH vom 7. Juni 2018, VI R 13/16, und/oder das BMF-
Schreiben vom 10. Oktober 2013 im Nachgang des 12. September 2018 Ge-
genstand der Beratungen der Referatsleiterinnen und Referatsleiter für die 
Einkommensteuer aus Bund und Ländern (sog. Referatsleitersitzungen)? 

a) Wenn ja, zu welchen Sitzungsterminen war das entsprechende Urteil und 
der künftige Umgang hiermit durch die Finanzverwaltung Gegenstand der 
Tagesordnungen? 

b) Wenn ja, welche Positionen hat das Bundesministerium der Finanzen in 
diesen (Bund-Länder-)Sitzungen vertreten? 

c) Wenn ja, welche Positionen haben die Länder in diesen (Bund-Län-
der-)Sitzungen vertreten (bitte gesondert nach Ländern angeben)? 

d) Auf welches weitere Verfahren haben sich Bund und Länder im Hinblick 
auf dieses Urteil ggf. verständigt? 

Die Fragen 5 bis 5d werden gemeinsam beantwortet. 
Zuständig für die Rechtsfragen zur allgemeinen Anwendung der Rechtsprechung 
sind die Referatsleiter Lohnsteuer der obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder. 
Seit der Veröffentlichung der Rechtsprechung durch den BFH am 12. September 
2018 hat keine Sitzung der Referatsleiter Lohnsteuer stattgefunden. Die nächste 
Sitzung ist für Ende März 2019 vorgesehen. 

6. War das Urteil des BFH vom 7. Juni 2018, VI R 13/16, und/oder das BMF-
Schreiben vom 10. Oktober 2013 im Nachgang des 12. September 2018 Ge-
genstand der Beratung der Sitzungen der Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter Steuern (AL Steuern) aus Bund und Ländern? 

a) Wenn ja, zu welchen Sitzungsterminen war das entsprechende Urteil bzw. 
der künftige Umgang hiermit durch die Finanzverwaltung Gegenstand der 
Tagesordnungen der Sitzungen der AL Steuern? 

b) Wenn ja, welche Positionen hat das Bundesministerium der Finanzen in 
diesen (Bund-Länder-)Sitzungen vertreten? 

c) Wenn ja, welche Positionen haben die Länder in diesen (Bund-Län-
der-)Sitzungen vertreten (bitte gesondert nach Ländern angeben)? 

d) Auf welches weitere Verfahren haben sich Bund und Länder im Hinblick 
auf dieses Urteil ggf. verständigt? 

Die Fragen 6 bis 6d werden gemeinsam beantwortet. 
Nein. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen.
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